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Infektionskrankheiten

Wieso sind sie meldepflichtig?
Infektionskrankheiten können bis heute ernsthafte Gesundheitsschäden verursachen.
Um eine bessere Kontrolle über Infektionsgeschehen mit gefährlichen Erkrankungen zu haben, sieht 
das Infektionsschutzgesetz eine Meldepflicht für Einzelne vor.

Immer wieder kommt es zu Ausbrüchen schwerwiegender Erkrankungen.

 Schon Verdachtsfälle müssen an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden  frühzeitige 
Intervention Weiterverbreitung verhindern

Eine Erkrankung geht regelmäßig auch mit Symptomen einher. Doch nicht jeder, der einen 
meldepflichtigen Erreger in sich trägt, ist auch (bereits) erkrankt.
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Meldepflicht

Nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Im Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist festgelegt, welche Krankheiten bei Verdacht, Erkrankung und Tod (§6)
bzw. Erregernachweis (§7) meldepflichtig sind.

Bei namentlicher Meldepflicht muss die Krankheit innerhalb von 24 Stunden vom feststellenden Arzt an das zuständige 
Gesundheitsamt gemeldet werden.
 Link Meldeformular §6,8,9 https://bekanntmachungen.luebeck.de/dokumente/d/1627/inline

Die Meldung eines Erregernachweises erfolgt durch das Labor an das zuständige Gesundheitsamt.
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Bsp. Meldepflicht bereits im Verdachtsfall,

bei Erkrankung sowie Todesfall (§6 IfSG)
• COVID-19 
• Keuchhusten
• Masern
• Meningokokken - Meningitis
• mikrobiell bedingte Lebensmittelvergiftung oder infektiöse Gastroenteritis**
• Mumps
• Röteln einschließlich Rötelnembryopathie
• Tuberkulose*
• Windpocken
• Influenza

* Meldepflicht bei Krankheit und Tod in Zusammenhang mit einer Erkrankung
** Meldepflicht bei Verdacht oder Erkrankung bei Personen, die Tätigkeiten nach § 42 IfSG ausüben oder bei mehr als
einer eingetretenen Erkrankung
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Mitwirkungspflichten

der Betroffenen

Meldepflichte Krankheiten sind ebenfalls für Betroffene mit Auswirkungen auf das Leben verbunden.

Das IfSG sieht für meldepflichtige Krankheiten wichtige Maßnahmen vor, z. B.:

• Quarantäne bzw. häusliche Isolation

• Betretungsverbote oder –Beschränkungen für Gemeinschaftseinrichtungen 

• Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote

• zeitnahe Information an Arbeitgeber oder andere wichtige Stellen
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Meldepflicht

Gemeinschaftseinrichtungen §34 §36

Erhalten Einrichtungen Kenntnis von einem möglichen Verdachtsfall oder Nachweis einer meldepflichtigen Erkrankung unter den 
Beschäftigten oder Betreuten, so müssen diese zeitnah das Gesundheitsamt informieren.

Hierzu dient bei Einzelmeldungen das Meldeformular unter folgendem Link 
https://bekanntmachungen.luebeck.de/dokumente/d/1616/inline

Und ab zwei Meldungen die LineList  https://bekanntmachungen.luebeck.de/dokumente/d/1718/inline
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Meldeformular § 34 § 36

MREplus Netzwerk Lübeck



Seite 10 | 26.04.2023 |

LineList
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Typische

Beispiele

• Magen-Darm-Erkrankungen

• Scharlach

• Kopfläuse
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Magen-Darm-Erkrankung (Durchfall, Erbrechen)
 Gastroenteritis (= „Magen-Darm“): Kinder unter 6 Jahren müssen zu Hause bleiben
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 Norovirus, Rotavirus, Campylobacter-Bakterien, Salmonellen-Bakterien, EHEC, Hepatitis A und E (Infektionserreger)

Krankheitszeichen können sein:
 Erbrechen
 Durchfall
 Fieber
 müde, schlapp 
 Bauchschmerzen
 kein Appetit 

Personen sind noch 48h ansteckend, obwohl 
keine Krankheitszeichen mehr bestehen!

Personen müssen 2 Tage lang symptomfrei 
sein, d.h. sie dürfen für 2 Tage keine 
Krankheitszeichen aufweisen, dann erst 
dürfen sie die Gemeinschaftseinrichtung 
wieder betreten.

38,5°C
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Scharlach
 der Verdacht sollte Ihnen mitgeteilt werden
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 Scharlach-Bakterien (Infektionserreger)

Krankheitszeichen können sein:
 Halsschmerzen
 Schluckschmerzen
 Kopfschmerzen
 Fieber
 Später: 
 roter Hautausschlag
 rote Zunge („Himbeerzunge“)

Betroffene Person nimmt Medikamente 
(Antibiotika) ein:
 Wiederzulassung, wenn 24 Std. 

Medikamente eingenommen wurden.

Person nimmt keine Medikamente ein:
 14 Tage nach den letzten Symptomen.
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Kopfläuse (= keine Erkrankung, es handelt sich um einen Befall)

 Verdacht sollte Ihnen mitgeteilt werden
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 Kopfläuse (Parasiten)

Zeichen können sein:
 Juckende Kopfhaut
 Kribbelgefühl auf dem Kopf
 sichtbare Läuse im Haar

 Wiederzulassung nach der sachgerechten 
Anwendung eines geeigneten Mittels!

 Plus: Auskämmen!
 Umgebungsmaßnahmen zu Hause und in 

der Gemeinschaftseinrichtung
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Infektionsprävention Impfwesen
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Links

Literatur
Beratung, Information auch unabhängig von Meldungen
Erreichbarkeit des Gesundheitsamtes, Abteilung Infektionsschutz und Hygiene:

Mo, Di 8-14h, Mi 8-12h, Do 8-18h, Fr 8-12h
Tel.: 0451-122-5369

infektionsschutz@luebeck.de (Achtung: unverschlüsselt!)
 Sie müssen sicherstellen, dass die Meldung uns datenschutzkonform erreicht. 

Homepage in Überarbeitung
- Bürgerbriefe zu unterschiedlichen Erregern
https://bekanntmachungen.luebeck.de/dokumente/index
www.infektionschutz.de
www.bzga.de
www.rki.de
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !


